
Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationshilfe, für deren Richtigkeit die Organe der Union keine Gewähr 
übernehmen 

►B VERORDNUNG (EG) Nr. 314/2004 DES RATES 

vom 19. Februar 2004 

über bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Simbabwe 

(ABl. L 55 vom 24.2.2004, S. 1) 

Geändert durch: 

Amtsblatt 

Nr. Seite Datum 

►M1 Verordnung (EG) Nr. 1488/2004 der Kommission vom 20. August 
2004 

L 273 12 21.8.2004 

►M2 Verordnung (EG) Nr. 898/2005 der Kommission vom 15. Juni 2005 L 153 9 16.6.2005 

►M3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2005 der Kommission vom 1. August 2005 L 201 40 2.8.2005 

►M4 Verordnung (EG) Nr. 1367/2005 der Kommission vom 19. August 
2005 

L 216 6 20.8.2005 

►M5 Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom 20. November 2006 L 363 1 20.12.2006 

►M6 Verordnung (EG) Nr. 236/2007 der Kommission vom 2. März 2007 L 66 14 6.3.2007 

►M7 Verordnung (EG) Nr. 412/2007 der Kommission vom 16. April 2007 L 101 6 18.4.2007 

►M8 Verordnung (EG) Nr. 777/2007 der Kommission vom 2. Juli 2007 L 173 3 3.7.2007 

►M9 Verordnung (EG) Nr. 702/2008 der Kommission vom 23. Juli 2008 L 195 19 24.7.2008 

►M10 Verordnung (EG) Nr. 1226/2008 der Kommission vom 8. Dezember 
2008 

L 331 11 10.12.2008 

►M11 Verordnung (EG) Nr. 77/2009 der Kommission vom 26. Januar 2009 L 23 5 27.1.2009 

►M12 Verordnung (EU) Nr. 173/2010 vom 25. Februar 2010 L 51 13 2.3.2010 

►M13 Verordnung (EU) Nr. 174/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 L 49 23 24.2.2011 

►M14 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 151/2012 der Kommission vom 
21. Februar 2012 

L 49 2 22.2.2012 

►M15 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 145/2013 der Kommission vom 
19. Februar 2013 

L 47 63 20.2.2013 

►M16 Verordnung (EU) Nr. 517/2013 des Rates vom 13. Mai 2013 L 158 1 10.6.2013 

►M17 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 915/2013 der Kommission vom 
23. September 2013 

L 252 23 24.9.2013 

►M18 Verordnung (EU) Nr. 153/2014 des Rates vom 17. Februar 2014 L 50 1 20.2.2014 

2004R0314 — DE — 18.02.2016 — 019.001 — 1



 

►M19 Durchführungsverordnung (EU) 2015/275 der Kommission vom 
19. Februar 2015 

L 47 15 20.2.2015 

►M20 Verordnung (EU) 2015/612 des Rates vom 20. April 2015 L 102 1 21.4.2015 

►M21 Verordnung (EU) 2015/1919 des Rates vom 26. Oktober 2015 L 281 1 27.10.2015 

►M22 Durchführungsverordnung (EU) 2015/1921 der Kommission vom 
26. Oktober 2015 

L 281 5 27.10.2015 

►M23 Verordnung (EU) 2016/214 des Rates vom 15. Februar 2016 L 40 1 17.2.2016 

►M24 Durchführungsverordnung (EU) 2016/218 der Kommission vom 
16. Februar 2016 

L 40 7 17.2.2016 

Berichtigt durch: 

►C1 Berichtigung, ABl. L 139 vom 31.5.2007, S. 40 (412/2007) 
►C2 Berichtigung, ABl. L 46 vom 17.2.2009, S. 79 (77/2009) 
►C3 Berichtigung, ABl. L 75 vom 21.3.2009, S. 28 (77/2009) 

2004R0314 — DE — 18.02.2016 — 019.001 — 2



VERORDNUNG (EG) Nr. 314/2004 DES RATES 

vom 19. Februar 2004 

über bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Simbabwe 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf die Artikel 60 und 301, 

gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2004/161/GASP des Rates 
vom 19. Februar 2004 zur Verlängerung der restriktiven Maßnahmen 
gegen Simbabwe ( 1 ), 

auf Vorschlag der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In seinem Gemeinsamen Standpunkt 2002/145/GASP vom 
18. Februar 2002 über restriktive Maßnahmen gegen Simbab
we ( 2 ) äußerte der Rat große Besorgnis über die Lage in Sim
babwe und insbesondere über ernste Verletzungen der Menschen
rechte, darunter auch Verletzungen der Meinungs-, Vereinigungs- 
und Versammlungsfreiheit, durch die Regierung von Simbabwe. 
Angesichts dessen verhängte er bestimmte restriktive Maßnah
men, die jährlich überprüft werden. Einige der gegen Simbabwe 
verhängten restriktiven Maßnahmen wurden auf Gemeinschafts
ebene mit der Verordnung (EG) Nr. 310/2002 ( 3 ) umgesetzt. Die 
Geltungsdauer dieser Verordnung wurde durch die 
Verordnung (EG) Nr. 313/2003 ( 4 ) bis 20. Februar 2004 verlän
gert. 

(2) Der Rat ist weiterhin der Auffassung, dass die Regierung Sim
babwes nach wie vor an schweren Verstößen gegen die Men
schenrechte beteiligt ist. Der Rat hält es daher für erforderlich, 
die restriktiven Maßnahmen gegen die Regierung Simbabwes und 
diejenigen, die in erster Linie die Verantwortung für diese Ver
stöße tragen, aufrechtzuerhalten, solange die Verstöße anhalten. 

(3) Dementsprechend sieht der Gemeinsame Standpunkt 
2004/161/GASP eine Verlängerung der im Gemeinsamen Stand
punkt 2002/145/GASP vorgesehenen restriktiven Maßnahmen 
vor. 

▼B 
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( 1 ) ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 66. 
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( 4 ) ABl. L 46 vom 20.2.2003, S. 6.



 

(4) Die im Gemeinsamen Standpunkt 2004/161/GASP vorgesehenen 
restriktiven Maßnahmen umfassen unter anderem ein Verbot der 
technischen Hilfe, der Bereitstellung von Finanzmitteln und der 
Finanzhilfe im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten, ein 
Verbot der Ausfuhr von Ausrüstungen, die zur internen Repres
sion verwendet werden könnten, sowie das Einfrieren von Gel
dern, finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Res
sourcen von Mitgliedern der Regierung Simbabwes sowie mit 
ihnen verbundenen natürlichen oder juristischen Personen, Orga
nisationen oder Einrichtungen. 

(5) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des 
EG-Vertrags, weshalb insbesondere zur Vermeidung von Wett
bewerbsverzerrungen gemeinschaftliche Rechtsvorschriften erfor
derlich sind, um die Maßnahmen umzusetzen, soweit die Ge
meinschaft betroffen ist. Für die Zwecke dieser Verordnung gilt 
als Gebiet der Gemeinschaft die Gesamtheit der Hoheitsgebiete 
der Mitgliedstaaten, auf die der Vertrag nach Maßgabe von des
sen Bestimmungen Anwendung findet. 

(6) Es ist wünschenswert, die Bestimmungen über das Verbot der 
technischen Hilfe, der Bereitstellung von Finanzmitteln und der 
Finanzhilfe im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten und 
über das Einfrieren von Geldern, finanziellen Vermögenswerten 
oder wirtschaftlichen Ressourcen mit der aktuellen Lage in Ein
klang zu bringen. 

(7) Die vorliegende Verordnung ändert und verlängert die restrikti
ven Maßnahmen der Verordnung (EG) Nr. 310/2002, die sie 
unverzüglich nach deren Ablauf ersetzen soll — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „technische Hilfe“ jede technische Unterstützung in Verbindung mit 
der Reparatur, der Entwicklung, der Herstellung, der Montage, der 
Erprobung, der Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleis
tung; die technische Hilfe kann in Form von Unterweisung, Bera
tung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fä
higkeiten oder in Form von Beratungsdiensten erfolgen; die tech
nische Hilfe schließt Hilfe in verbaler Form ein. 

b) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Vorteile 
jeder Art, die Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt 
sind: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisun
gen oder andere Zahlungsmittel; 

ii) Guthaben bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Gut
haben auf Konten, Schulden und Schuldverschreibungen; 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel 
einschließlich Aktien und Anteile, Wertpapierzertifikate, Ob
ligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und De
rivatverträge; 

▼B 
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iv) Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wert
zuwächse aus Vermögenswerten; 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfül
lungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen; 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen 
oder anderen Finanzressourcen; 

viii) jedes andere Finanzierungsinstrument für Ausfuhren; 

c) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form von Be
wegungen, Transfers, Veränderungen, Verwendung von Geldmitteln, 
des Zugangs zu ihnen oder des Handels mit ihnen, wodurch das 
Volumen, die Beträge, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, 
die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Geldmittel ver
ändert oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, mit denen 
eine Nutzung der Mittel einschließlich der Vermögensverwaltung 
ermöglicht wird; 

d) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig 
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweg
lich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den 
Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet wer
den können; 

e) „Einfrieren wirtschaftlicher Ressourcen“ die Verhinderung ihrer Ver
wendung für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, 
die auch den Verkauf, das Vermieten oder das Verpfänden dieser 
Ressourcen betrifft, sich aber nicht darauf beschränkt. 

Artikel 2 

Es ist untersagt, 

a) technische Hilfe im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten 
und der Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung und Verwendung 
von Rüstungsgütern und damit verbundenem Material jeglicher Art, 
einschließlich Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüs
tung, paramilitärischer Ausrüstung und entsprechender Ersatzteile, 
unmittelbar oder mittelbar an Personen, Organisationen oder Einrich
tungen in Simbabwe oder zur Verwendung in Simbabwe zu gewäh
ren, zu verkaufen, zu liefern oder weiterzugeben; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit militärischen 
Aktivitäten, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und Ausfuhrkredit
versicherungen für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe 
oder die Ausfuhr von Waffen und damit verbundenem Material an 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Simbabwe oder zur 
Verwendung in Simbabwe unmittelbar oder mittelbar bereitzustellen; 

c) wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten, deren Zweck oder Wir
kung unmittelbar oder mittelbar in der Förderung der unter Buch
stabe a) oder b) genannten Transaktionen besteht, teilzunehmen. 

Artikel 3 

Es ist untersagt, 

a) wissentlich und vorsätzlich die in Anhang I aufgeführten Ausrüstun
gen mit oder ohne Ursprung in der Gemeinschaft, die zur internen 
Repression verwendet werden könnten, unmittelbar oder mittelbar an 
natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun
gen in Simbabwe oder zur Verwendung in Simbabwe zu verkaufen, 
zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen; 

▼B 
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b) technische Hilfe im Zusammenhang mit den unter Buchstabe a) 
genannten Ausrüstungen unmittelbar oder mittelbar an natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Sim
babwe oder zur Verwendung in Simbabwe zu gewähren, zu verkau
fen, zu liefern, oder weiterzugeben; 

c) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit den unter 
Buchstabe a) genannten Ausrüstungen unmittelbar oder mittelbar 
an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Simbabwe oder 
zur Verwendung in Simbabwe bereitzustellen; 

d) wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten, deren Zweck oder Wir
kung unmittelbar oder mittelbar in der Förderung der unter Buch
stabe a), b) oder c) genannten Transaktionen besteht, teilzunehmen. 

Artikel 4 

(1) Abweichend von den Artikeln 2 und 3 können die in Anhang II 
aufgeführten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Folgendes ge
nehmigen: 

a) die Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfen sowie von 
technischer Hilfe im Zusammenhang mit 

i) nichtletalem militärischem Gerät, das ausschließlich für humani
täre oder Schutzzwecke oder für Programme der Vereinten Na
tionen, der Europäischen Union und der Gemeinschaft zum Auf
bau von Institutionen bestimmt ist, 

ii) Material, das für Krisenbewältigungsoperationen der Europäi
schen Union und der Vereinten Nationen bestimmt ist; 

b) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in 
Anhang I aufgeführten Ausrüstungen, die ausschließlich für huma
nitäre oder Schutzzwecke bestimmt sind, sowie die Bereitstellung 
von Finanzhilfen, Finanzmitteln und technischer Hilfe im Zusam
menhang mit diesen Transaktionen. 

(2) Für bereits durchgeführte Maßnahmen werden keine Genehmi
gungen erteilt. 

Artikel 5 

Artikel 2 und 3 gelten nicht für Schutzkleidung, einschließlich Körper
schutzwesten und Militärhelmen, die von Personal der Vereinten Natio
nen, Personal der Europäischen Union, der Gemeinschaft oder ihrer 
Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, von humanitärem Hilfspersonal 
und Entwicklungshilfepersonal sowie damit verbundenem Personal aus
schließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend nach Simbabwe 
ausgeführt wird. 

Artikel 6 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die einzelnen 
Mitgliedern der Regierung von Simbabwe und mit ihnen verbundenen 
natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtun
gen, wie sie in Anhang III aufgeführt sind, gehören, werden eingefroren. 

▼B 
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(2) Den in Anhang III aufgeführten natürlichen oder juristischen Per
sonen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen Gelder oder wirt
schaftliche Ressourcen weder unmittelbar noch mittelbar zur Verfügung 
gestellt werden noch zugute kommen. 
(3) Die wissentliche und vorsätzliche Beteiligung an Maßnahmen, 
deren Ziel oder Folge unmittelbar oder mittelbar die Förderung der in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Transaktionen ist, ist untersagt. 

▼M18 
(4) Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 werden in Bezug 
auf die in Anhang IV aufgeführten Personen und Organisationen 
ausgesetzt. 

▼B 

Artikel 7 

(1) Abweichend von Artikel 6 können die in Anhang II aufgeführten 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter einge
frorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung 
bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter 
ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie 
festgestellt haben, dass diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 
a) für Grundausgaben, unter anderem für die Bezahlung von Nahrungs

mitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer 
Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffent
licher Versorgungseinrichtungen notwendig sind; 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rück
erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
rechtlicher Dienste dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen; 

d) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, vo
rausgesetzt dass die zuständige Behörde den anderen zuständigen 
Behörden und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Ertei
lung der Genehmigung mitgeteilt hat, aus welchen Gründen sie der 
Auffassung ist, dass eine spezifische Genehmigung erteilt werden 
sollte. 

Die zuständige Behörde informiert die zuständigen Behörden der ande
ren Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Absatz 
erteilte Genehmigung. 
(2) Artikel 6 Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift — auf eingefro
rene Konten — von 
a) Zinsen oder sonstigen Erträgen der eingefrorenen Konten oder 
b) fälligen Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder 

Verpflichtungen, die vor dem Datum geschlossen wurden oder ent
standen sind, ab dem diese Konten der Verordnung (EG) 
Nr. 310/2002 oder der vorliegenden Verordnung unterliegen, 

vorausgesetzt, dass diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen wei
terhin unter Artikel 6 Absatz 1 fallen. 

Artikel 8 

(1) Unbeschadet der für die Berichterstattung, Vertraulichkeit und 
das Berufsgeheimnis geltenden Bestimmungen und unbeschadet Arti
kel 284 EG-Vertrag sind natürliche und juristische Personen, Organisa
tionen und Einrichtungen verpflichtet, 
a) den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der Mitglied

staaten, in denen sie ihren Sitz oder eine Niederlassung haben, un
verzüglich alle Informationen zu liefern, die die Einhaltung dieser 
Verordnung erleichtern würden, z. B. über die nach Artikel 6 einge
frorenen Konten und Beträge, und diese Informationen direkt oder 
über diese zuständigen Behörden der Kommission zu übermitteln; 

▼B 
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b) mit den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden bei der 
Überprüfung dieser Informationen zusammenzuarbeiten. 

(2) Zusätzliche Informationen, die der Kommission direkt zugehen, 
werden den zuständigen Behörden des betroffenen Mitgliedstaats zu
gänglich gemacht. 
(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Informa
tionen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie über
mittelt oder entgegengenommen wurden. 

Artikel 9 

Weder die natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen, 
die in dem guten Glauben, dass derartige Handlungen mit dieser Ver
ordnung im Einklang stehen, Gelder und wirtschaftliche Ressourcen 
einfrieren oder Gelder nicht zur Verfügung stellen, noch deren Direk
toren oder Beschäftigte dürfen auf irgendeine Weise hierfür haftbar 
gemacht werden, sofern das Einfrieren der Gelder und der wirtschaftli
chen Ressourcen nicht erwiesenermaßen auf Nachlässigkeit zurück
zuführen ist. 

Artikel 10 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unver
züglich über die aufgrund dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen 
und teilen einander alle ihnen vorliegenden sachdienlichen Informatio
nen im Zusammenhang mit dieser Verordnung mit, insbesondere über 
Verstöße und Durchführungsprobleme sowie Urteile nationaler Gerichte. 

Artikel 11 

Die Kommission wird ermächtigt, 
a) Anhang II anhand der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informa

tionen zu ändern; 
b) Anhang III auf der Grundlage von Beschlüssen in Bezug auf den 

Anhang zum Gemeinsamen Standpunkt 2004/161/GASP zu ändern. 
▼M21 

Artikel 11a 

(1) Anhang III enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden 
Personen, Organisationen und Einrichtungen in die Liste. 
(2) Anhang III enthält, soweit verfügbar, die Angaben, die für die 
Identifizierung der betreffenden natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf na
türliche Personen können diese Angaben Namen, einschließlich Alias
namen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Per
sonalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie 
Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf juristische Personen, Or
ganisationen und Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und 
Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort umfassen. 

▼B 

Artikel 12 

Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über Sanktionen für Verstöße 
gegen diese Verordnung fest und ergreifen alle erforderlichen Maßnah
men zur Durchsetzung dieser Sanktionen. Die vorgesehenen Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitglied
staaten setzen die Kommission unverzüglich nach Inkrafttreten der Ver
ordnung von diesen Vorschriften in Kenntnis und teilen ihr jede nach
trägliche Änderung mit. 

▼B 
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Artikel 13 

Diese Verordnung gilt 
a) im Gebiet der Gemeinschaft einschließlich ihres Luftraums, 
b) an Bord der Flugzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt eines 

Mitgliedstaats unterstehen, 
c) für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besit

zen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort, 
d) für nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründete oder eingetra

gene juristische Personen, Gruppen oder Rechtspersönlichkeiten, 
e) für jede juristische Person, Gruppe oder Rechtspersönlichkeit, die 

innerhalb der Gemeinschaft einer Geschäftstätigkeit nachgeht. 

Artikel 14 

Diese Verordnung tritt am 21. Februar 2004 in Kraft. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B 
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ANHANG I 

Liste der zu interner Repression verwendbaren Ausrüstungen nach Artikel 3 

Die folgende Liste enthält keine speziell für militärische Zwecke ausgelegte oder 
angepasste Artikel. 

1. Kugelsichere Helme, Polizeihelme, Polizeischilde, kugelsichere Schilde und 
speziell hierfür ausgelegte Bauteile. 

2. Spezielle Fingerabdruck-Ausrüstung. 

3. Elektrische Suchscheinwerfer. 

4. Kugelsichere Baugeräte. 

5. Jagdmesser. 

6. Spezielle Ausrüstung zur Herstellung von Schrotflinten. 

7. Handladeausrüstung für Munition. 

8. Geräte zum Abhören von Nachrichtenverbindungen. 

9. Optische Festkörper-Detektoren. 

10. Bildverstärkerröhren. 

11. Teleskop-Visiereinrichtungen. 

12. Waffen mit glattem Lauf und zugehörige Munition — außer speziell für 
militärische Zwecke ausgelegte Waffen und Munition — sowie speziell 
hierfür ausgelegte Bauteile, ausgenommen: 

— Signalpistolen, 

— Druckluft- oder Patronen-Schussgeräte in Form von Industriewerkzeugen 
oder Tierbetäubungsgeräten. 

13. Simulatoren für das Training im Umgang mit Feuerwaffen und speziell 
hierfür ausgelegte oder angepasste Bauteile und Zubehörteile. 

14. Bomben und Granaten — mit Ausnahme der speziell für militärische Zwecke 
bestimmten — sowie speziell hierfür ausgelegte Bauteile. 

15. Panzerwesten — mit Ausnahme der nach Militärnormen oder -spezifikatio
nen hergestellten — und speziell hierfür ausgelegte Bauteile. 

16. Geländegängige Allrad-Nutzfahrzeuge, die bei der Herstellung oder nach
träglich mit einer Kugelsicherung ausgerüstet wurden, sowie Panzerverklei
dungen für derartige Fahrzeuge. 

17. Wasserwerfer und speziell hierfür ausgelegte oder angepasste Bauteile. 

18. Fahrzeuge, die mit einer Wasserkanone ausgerüstet sind. 

19. Fahrzeuge, die speziell dafür ausgelegt oder angepasst sind, zur Abwehr von 
Angreifern unter Strom gesetzt zu werden, sowie speziell für diesen Zweck 
ausgelegte oder angepasste Bauteile. 

20. Akustikgeräte, die nach Angaben des Herstellers oder Lieferanten zur Nie
derschlagung von Aufständen geeignet sind, sowie speziell hierfür ausgelegte 
Bauteile. 

21. Fußschellen, Fußketten, Fesseln und Elektroschock-Gürtel, die speziell für 
die Fesselung von Menschen ausgelegt sind, ausgenommen: 

— Handschellen, deren größte Gesamtabmessung einschließlich Kette in 
geschlossenem Zustand 240 mm nicht überschreitet. 
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22. Tragbare Geräte, die für die Niederschlagung von Aufständen oder die 
Selbstverteidigung ausgelegt oder angepasst sind und einen kampfunfähig 
machenden Stoff abgeben (z. B. Tränengas oder Reizgas), sowie speziell 
hierfür ausgelegte Bauteile. 

23. Tragbare Geräte, die für die Niederschlagung von Aufständen oder die 
Selbstverteidigung ausgelegt oder angepasst sind und einen elektrischen 
Schock abgeben (einschließlich Elektroschock-Stöcke, 
Elektroschock-Schilde, Betäubungspistolen und Elektroschock-Kletten (Ta
ser)), sowie speziell für diesen Zweck ausgelegte oder angepasste Bauteile. 

24. Elektronische Geräte zum Aufspüren von versteckten Explosivstoffen sowie 
speziell hierfür ausgelegte Bauteile, ausgenommen: 

— TV- oder Röntgeninspektionsgeräte. 

25. Elektronische Störgeräte, die speziell zur Verhinderung der funkferngesteu
erten Detonation von improvisierten Sprengladungen ausgelegt sind, sowie 
speziell hierfür ausgelegte Bauteile. 

26. Geräte und Einrichtungen, die speziell zur Auslösung von Explosionen durch 
elektrische oder sonstige Mittel ausgelegt sind, einschließlich Zündvorrich
tungen, Sprengkapseln, Zünder, Zündverstärker, Sprengschnüre, sowie spe
ziell hierfür ausgelegte Bauteile, ausgenommen: 

— speziell für einen bestimmten gewerblichen Einsatz ausgelegte Geräte 
und Einrichtungen, wobei der Einsatz in der durch Explosivstoffe be
wirkten Betätigung oder Auslösung von anderen Geräten oder Einrich
tungen besteht, deren Funktion nicht die Herbeiführung von Explosionen 
ist (z. B. Airbag-Füllvorrichtungen, Überspannungsvorrichtungen an 
Schaltelementen von Sprinkleranlagen). 

27. Geräte und Einrichtungen, die speziell für die Beseitigung von Explosiv
stoffen ausgelegt sind, ausgenommen: 

— Bombenschutzdecken, 

— Behälter für die Aufnahme von Gegenständen, bei denen es sich bekann
termaßen oder vermutlich um improvisierte Explosivladungen handelt. 

28. Nachtsicht- und Wärmebildgeräte und Bildverstärkerröhren oder Festkörper
sensoren hierfür. 

29. Software, die speziell für die aufgeführten Ausrüstungen entwickelt wurde, 
und Technologie, die für die aufgeführten Ausrüstungen erforderlich ist. 

30. Explosivladungen mit linearer Schneidwirkung. 

31. Explosivstoffe und zugehörige Stoffe wie folgt: 

— Amatol, 

— Nitrocellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff), 

— Nitroglykol, 

— Pentaerythrittetranitrat (PETN), 

— Pikrylchlorid, 

— Trinitrophenylmethylnitramin (Tetryl), 

— 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT). 

32. Software, die speziell für die aufgeführten Ausrüstungen entwickelt wurde, 
und Technologie, die für die aufgeführten Ausrüstungen erforderlich ist. 
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ANHANG II 

Websites mit Informationen über die den Artikeln 4, 7 und 8 genannten 
zuständigen Behörden und Anschrift für Notifikationen an die Europäische 

Kommission 

BELGIEN 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIEN 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht, 
did=404888.html 

ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ 
Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

▼M16 
KROATIEN 

http://www.mvep.hr/sankcije 

▼M15 
ITALIEN 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

UNGARN 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_ 
szankciok/ 

ΜΑLTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 
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NIEDERLANDE 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_ 
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOWAKEI 

http://www.foreign.gov.sk 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
EEAS 02/309 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 
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ANHANG III 

Liste der Personen und Organisationen nach Artikel 6 

I. Personen: 

Name (und ggf. 
Aliasnamen) Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

1) Mugabe, Robert 
Gabriel 

Präsident, geb. 21.2.1924; 
Pass AD 001095. 

Regierungschef; für Handlungen verantwort
lich, die die Demokratie, die Achtung der 
Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit 
ernsthaft untergraben. 

2) Mugabe, Grace Geb. 23.7.1965; Pass: 
AD001159; Personalaus
weis 63-646650Q70. 

Mit der ZANU-PF-Fraktion der Regierung 
verbunden. Übernahm 2002 das Iron-Mask- 
Gebiet; zieht mutmaßlich illegal große Ge
winne aus dem Diamantenbergbau. 

3) Bonyongwe, Hap
pyton Mabhuya 

Generaldirektor des Zen
tralen Nachrichtendienstes, 
geb. 6.11.1960; Reisepass: 
AD 002214; Personalaus
weis: 63-374707A13. 

Hochrangiger Vertreter des Sicherheitsdiens
tes mit engen Verbindungen zur ZANU-PF 
(„Afrikanische Nationalunion von Sim
babwe — Patriotische Front“)-Fraktion der 
Regierung; Beteiligung an der Ausarbeitung 
oder Leitung der Repressionspolitik des 
Staates. Wird der Entführung, Folterung 
und Ermordung von MDC-Anhängern im 
Juni 2008 beschuldigt. 

4) Chihuri, Augus
tine 

Polizeichef, geb. 
10.3.1953; Pass 
AD000206; Personalaus
weis 68-034196M68. 

Hochrangiger Polizeioffizier und Mitglied 
der gemeinsamen Einsatzleitung; stark in 
die repressiven Maßnahmen der ZANU-PF 
involviert. Hat sich öffentlich zur Unterstüt
zung der ZANU-PF bekannt und damit ge
gen das Polizeigesetz verstoßen. Hat im Juni 
2009 die Polizei angewiesen, alle Ermittlun
gen im Zusammenhang mit Morden im Vor
feld der Präsidentschaftswahlen vom Juni 
2008 einzustellen. 

5) Chiwenga, Con
stantine 

Befehlshaber der Streit
kräfte Simbabwes, General 
(früher Befehlshaber der 
Armee, Generalleutnant), 
geb. 25.8.1956; Pass 
AD000263; Personalaus
weis 63-327568M80. 

Mitglied der gemeinsamen Einsatzleitung; 
Beteiligung an der Ausarbeitung oder Lei
tung der Repressionspolitik des Staates. Hat 
die Armee eingesetzt, um Farmen zu beset
zen. War während der Wahlen von 2008 
eine der Haupttriebkräfte für Gewalt im Vor
feld der Präsidentschaftswahlen. 

6) Shiri, Perence 
(alias Bigboy) 
Samson Chike
rema 

Marschall der Luftwaffe, 
(Air Force), geb. 
1.11.1955; Personalaus
weis 29-098876M18. 

Hochrangiger Offizier und Mitglied des 
obersten Staatssicherheitsorgans (Joint Ope
ration Command) der ZANU-PF; Betei
ligung an der Ausarbeitung oder Leitung 
der Repressionspolitik des Staates. An poli
tisch motivierten Gewaltakten beteiligt, unter 
anderem während der Wahlen 2008 in Mas
honaland West und in Chiadzwa. 

7) Sibanda, Phillip 
Valerio (alias Va
lentine) 

Befehlshaber der Nationa
len Armee Simbabwes, 
Generalleutnant, geb. 
25.8.1956 oder 
24.12.1954; Personalaus
weis 63-357671H26. 

Hochrangiges Armeemitglied mit Verbin
dungen zur Regierung; Beteiligung an der 
Ausarbeitung oder Leitung der Repressions
politik des Staates. 
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II. Organisationen 

Bezeichnung Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

Zimbabwe Defence 
Industries 

10th floor, Trustee House, 
55 Samora Machel Ave
nue, PO Box 6597, Hara
re, Simbabwe. 

Mit dem Verteidigungsministerium und der 
ZANU-PF-Fraktion der Regierung verbun
den. 
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ANHANG IV 

Liste der Personen nach Artikel 6 Absatz 4 

Personen 

Name (und ggf. Aliasnamen) 

1. Bonyongwe, Happyton Mabhuya 

2. Chihuri, Augustine 

3. Chiwenga, Constantine 

4. Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema 

5. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) 
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